
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/2/23 93/09/0193
 JUSLINE Entscheidung
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Norm

AuslBG §4 Abs6 idF 1991/684;

AVG §37;

AVG §45 Abs3;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1993/07/01 93/09/0059 3

Stammrechtssatz

Die Annahme der Überschreitung der Landeshöchstzahl stellt keine rechtliche, vom Parteiengehör ausgenommene

Beurteilung der Behörde dar.

Schlagworte

Parteiengehör Verletzung des Parteiengehörs Verfahrensmangel
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